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Allgemeine Verkaufs-, Liefer- und Zahlungsbe-
dingungen („AGB“) der SaphirACon GmbH  
 
1. Geltungsbereich 
 
(1) Die SaphirACon GmbH (nachfolgend: SaphirA-

Con) erbringt Dienst- und Werkleistungen aus-
schließlich auf der Grundlage dieser AGB, soweit 
keine individuellen Vertragsbedingungen mit dem 
Kunden schriftlich vereinbart wurden. Die AGB 
der SaphirACon gelten ausschließlich gegenüber 
Unternehmern (§ 14 BGB). 
 

(2) Sofern nicht anders vereinbart, gelten die AGB in 
der zum Zeitpunkt der Bestellung des Kunden 
gültigen Fassung als auch für alle künftigen Leis-
tungen/Lieferungen, ohne dass SaphirACon im 
Einzelfall wieder auf sie hinweisen muss. 

 
(3) Entgegenstehenden oder abweichenden AGB 

wird ausdrücklich widersprochen. Sie werden nur 
anerkannt soweit SaphirACon ihnen ausdrücklich 
in Schrift- oder Textform zustimmt. 

 
(4) Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des 

Kunden in Bezug auf den Vertrag (z.B. Fristset-
zung, Mängelanzeige, Rücktritt oder Minderung), 
sind in Schrift- oder Textform (z.B. Brief, E-Mail, 
Telefax) abzugeben. Gesetzliche Formvorschrif-
ten und weitere Nachweise insbesondere bei 
Zweifeln über die Legitimation des Erklärenden 
bleiben unberührt. 

 
2. Zustandekommen von Verträgen 
 
(1) SaphirACon erstellt anhand der an SaphirACon 

übermittelten Anforderungen des Kunden ein An-
gebot und übermittelt dieses an den Kunden. 
 

(2) Der Kunde kann das übermittelte Angebot von 
SaphirACon in Text- oder Schriftform annehmen. 
Mit Zugang der Annahmeerklärung des Kunden 
bei SaphirACon gilt das Angebot von SaphirACon 
als rechtsverbindlich angenommen. 

 
(3) Bei Leistungsänderungen, zusätzlichen Leistun-

gen oder sonstigen Änderungen des Vertragsin-
halts, wird SaphirACon ein Nachtragsangebot un-
terbreiten. Für das Zustandekommen des Nach-
tragsangebots gelten Ziffer 2 Absätze (1) und (2) 
entsprechend. 
 

(4) Die Mitarbeiter von SaphirACon sind nicht befugt, 
mündliche Nebenabreden zu treffen oder mündli-
che Zusicherungen zu geben. 

 
3. Preise und Zahlungsbedingungen 
 
(1) Es gelten die von SaphirACon genannten Preise 

und Zahlungsbedingungen. Diese verstehen sich 
zzgl. der jeweils geltenden Umsatzsteuer. 
 

(2) SaphirACon ist berechtigt, erbrachte Leistungen 
gegenüber dem Kunden monatlich abzurechnen.  
 

(3) Alle Rechnungen sind spätestens 10 Kalender-
tage nach Zugang frei Zahlstelle ohne Abzug zu 
zahlen. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung ist 

das Datum der Gutschrift auf dem Konto von Sa-
phirACon maßgebend. Im Rahmen der Ge-
schäftsbeziehung ist SaphirACon jederzeit be-
rechtigt, eine Lieferung ganz oder teilweise nur 
gegen Vorkasse oder Anzahlung in angemesse-
ner Höhe durchzuführen. 
 

(4) Mit Ablauf der in Absatz (3) genannten Zahlungs-
frist kommt der Kunde in Verzug. Der (offene) 
Rechnungsbetrag ist während des Verzugs zum 
jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz 
zu verzinsen. SaphirACon behält sich die Gel-
tendmachung eines weitergehenden Verzugs-
schadens vor.  
 

(5) Eine Aufrechnung / ein Zurückbehaltungsrecht 
wegen Mängeln ist nur gestattet, soweit dem 
Kunden entweder unverjährte und unbestrittene 
oder rechtskräftig festgestellte Zahlungsansprü-
che wegen Rechtsmängeln oder Mängeln des 
Werks zustehen. 
 

(6) Im Falle des Zahlungsverzugs des Kunden ist Sa-
phirACon berechtigt, in zumutbarem und ange-
messenem Umfang Leistungen zurückzuhalten. 
 

4. Subunternehmer 
 

SaphirACon ist berechtigt, die Leistungen durch 
Unterbeauftragung Dritter zu erbringen (Subun-
ternehmer). SaphirACon haftet für die Leistungs-
erbringung von Subunternehmern wie für eigenes 
Handeln. 

 
5. Mitwirkungspflichten/Befugnisse des Kunden 
 
(1) Der Kunde ist verpflichtet, SaphirACon soweit er-

forderlich zu unterstützen. Insbesondere hat der 
Kunde die Räumlichkeiten, die zur Leistungser-
bringung zugänglich sein müssen, zugänglich zu 
halten und dafür zu sorgen, dass die räumlichen 
und technischen Voraussetzungen erfüllt sind, die 
für eine vertragsgemäße Leistungserbringung er-
forderlich sind. Der Kunde sorgt ferner dafür, dass 
fachkundiges Personal für die Unterstützung der 
SaphirACon zur Verfügung steht. Der Kunde 
sorgt weiter für eine rechtzeitige Zurverfügung-
stellung von Rohdaten an SaphirACon, sodass 
SaphirACon vereinbarte Fristen und Termine ein-
halten kann. 

 
(2) Der Kunde ist verpflichtet, sofern dies nicht be-

reits im Rahmen der Auftragserteilung geschehen 
ist, eine projektverantwortliche Person in Text-
form zu benennen. 

 
(3) Der Kunde verpflichtet sich, SaphirACon bei der 

Fehlersuche (im Rahmen des Auftrags) zu unter-
stützen, insbesondere alle für eine Fehleranalyse 
und -behebung benötigten Unterlagen und Infor-
mationen auf Anforderung von SaphirACon in 
maschinenlesbarer Form zur Verfügung zu stel-
len.  
 

(4) Der Kunde ist verpflichtet, durch kontinuierliche 
Datensicherung einem Datenverlust vorzubeu-
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gen. Der Kunde hat auch für einen angemesse-
nen Schutz vor Eingriffen in seine Hard- und Soft-
waresysteme zu sorgen. 
 

(5) Soweit SaphirACon im Rahmen des erteilten Auf-
trages vom Kunden mit der Projektleitung (insbe-
sondere als Interim Projektmanager, Interim In-
tegrationsmanager etc.) beauftragt wird, unter-
stützt der Kunde SaphirACon angemessen bei 
der Prüfung und Geltendmachung von Ansprü-
chen gegen andere Beteiligte im Zusammenhang 
mit dem erteilten Auftrag. Dies gilt insbesondere 
für Regressansprüche der SaphirACon gegen an-
dere vom Kunden beauftragte Unternehmer. 

 
(6) Der Kunde ist gegenüber den mit der Leistungs-

erbringung befassten Mitarbeitern von SaphirA-
Con nicht weisungsbefugt. 
 

6. Durchführung einer Dienstleistung 
 
(1) Ist Gegenstand des Auftrags die Erbringung einer 

Dienstleistung durch SaphirACon, ist Ort der Leis-
tungserbringung am Sitz des Kunden. 
 

(2) SaphirACon bestimmt, vorbehaltlich einer indivi-
duellen Vereinbarung, die Art und Weise der Leis-
tungserbringung. 

 
(3) Sofern SaphirACon die Ergebnisse der Dienst-

leistung schriftlich darzustellen hat, ist nur die 
schriftliche Darstellung maßgebend.  

 
7. Abnahme 
 
(1) Im Falle der Erbringung von Werkleistungen geht 

die Gefahr mit Abnahme bzw. dann über, wenn 
die Leistungen im Wesentlichen vertragsgemäß 
erbracht wurden. Die fristgerechte Annahme/Ab-
nahme von Leistungen/Lieferungen ist wesentli-
che Vertragspflicht des Kunden. 
 

(2) Ist im Zusammenhang mit der Erbringung von 
Leistungen durch SaphirACon eine Abnahme er-
forderlich bzw. vereinbart, wird SaphirACon dem 
Kunden die Fertigstellung der Leistungen schrift-
lich oder in Textform mitteilen. 

 
(3) Der Kunde verpflichtet sich, innerhalb einer von 

SaphirACon angemessenen schriftlich oder in 
Textform gesetzten Abnahmefrist die Abnahme 
zu erklären. In der Regel gilt eine Frist von nicht 
mehr als 14 Kalendertagen als angemessen, so-
weit keine andere Abnahmefrist vereinbart 
wurde. 

 
(4) Die Abnahme darf nur wegen wesentlicher Män-

gel verweigert werden. 
 

(5) Soweit nicht anders vereinbart, werden abgrenz-
bare Teilleistungen auch einzeln nach diesen Re-
gelungen gemäß Ziffer 7 abgenommen. 

 
(6) Der Kunde kann die Abnahmeerklärung nur ver-

weigern, wenn er zugleich einen Mangel rügt, bei 
dem die Werkleistung mit einem Mangel behaftet 
ist, der die Nutzung unmöglich macht oder nur mit 
schwerwiegenden Einschränkungen erlaubt. Die 

Verweigerung der Abnahme und die Mängelrüge 
bedürfen der Schriftform. 
 

8. Leistungszeit, Fristen 
 

(1) Die Leistungszeit wird individuell im verbindlichen 
Angebot vereinbart. 
 

(2) Im Übrigen kommt SaphirACon, sollte ein fester 
Leistungstermin vereinbart worden sein, erst 
nach Ablauf einer Frist von vier (4) Wochen nach 
dem vereinbarten Leistungstermin in Verzug. 

 
(3) Kommt der Kunde in Annahmeverzug von Lei-

stungen von SaphirACon, unterlässt er eine Mit-
wirkungshandlung oder verzögert sich eine von 
SaphirACon zu erbringende Leistung aus ande-
ren Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, so 
ist SaphirACon berechtigt, Ersatz des hieraus 
entstehenden Schadens einschließlich Mehrauf-
wendungen zu verlangen. Die gesetzlichen An-
sprüche (insbesondere Ersatz von Mehraufwen-
dungen, angemessene Entschädigung, Kündi-
gung) von SaphirACon bleiben unberührt. 

 
9. Höhere Gewalt 
 
(1) Leistungsstörungen aufgrund höherer Gewalt 

(Arbeitskampfmaßnahmen, Unruhen, Kriege, 
Verkehrsstörungen, behördliche Maßnahmen zur 
Infektionsbekämpfung, Netzwerkausfall und 
sonstige unabwendbare Ereignisse) befreien Sa-
phirACon für die Dauer der Auswirkungen von der 
Leistung. Dauert die Störung länger als ein Mo-
nat, so ist jeder Vertragsteil berechtigt, von dem 
noch nicht erfüllten Teil des Vertrages schriftlich 
zurückzutreten. Für den Fall des Rücktritts sind 
SaphirACon die Kosten der bereits durchgeführ-
ten Arbeiten zu ersetzen. Auf Verlangen hat jeder 
Vertragsteil nach Ablauf der einmonatigen Verzö-
gerungsfrist zu erklären, ob er an dem Vertrag 
festhalten will oder nicht. 
 

(2) Der Kunde kann im Fall des Rücktritts wegen hö-
herer Gewalt keine Schadensersatzansprüche 
geltend machen. Auf die genannten Umstände 
kann sich SaphirACon nur berufen, wenn der 
Kunde durch SaphirACon hiervon unverzüglich 
nach Kenntniserlangung benachrichtigt wird. 
 

10. Gewährleistung 
 
(1) Der Kunde hat bei Werkleistungen Mängelan-

sprüche nur, wenn gemeldete Mängel reprodu-
zierbar oder anderweitig nachweisbar sind. Dies 
gilt auch für Mängel, für die Rechte bei der Ab-
nahme vorbehalten werden. 
 

(2) Der Kunde hat Mängel unverzüglich in nachvoll-
ziehbarer und detaillierter Form unter Angabe al-
ler für die Mängelerkennung und Analyse zweck-
dienlichen Informationen schriftlich an SaphirA-
Con zu melden (Untersuchungs- und Rügepflich-
ten (vgl. §§ 377, 381 HGB). Anzugeben sind da-
bei insbesondere die Arbeitsschritte, die zum Auf-
treten des Mangels geführt haben, die Erschei-
nungsform sowie die Auswirkungen des Mangels. 
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Zeigt sich ein Mangel erst bei der späteren Bedie-
nung oder zu einem späteren Zeitpunkt, so ist Sa-
phirACon hiervon unverzüglich schriftlich zu be-
nachrichtigen. Versäumt der Kunde die ordnungs-
gemäße Untersuchung und/oder Mängelanzeige, 
ist die Haftung von SaphirACon für den nicht bzw. 
nicht rechtzeitig oder nicht ordnungsgemäß ange-
zeigten Mangel nach den gesetzlichen Vorschrif-
ten ausgeschlossen. 
 

(3) Ansprüche wegen Mängeln bestehen auch nicht 
bei unsachgemäßer Nutzung der IT Systeme, die 
Gegenstand des Auftrags waren, Versagen von 
Komponenten der Systemumgebung sowie bei 
Schäden, deren Ursache in der Konfiguration und 
der Beschaffenheit von Hard- und/oder Software 
liegen und die SaphirACon nicht zu vertreten hat. 
Ansprüche wegen Mängeln bestehen ebenfalls 
nicht bei nachträglicher Veränderung der erbrach-
ten Leistungen durch den Kunden oder Dritte. 
 

(4) Stehen dem Kunden Mängelansprüche zu, hat 
der Kunde zunächst nur das Recht auf Nacherfül-
lung. Die Nacherfüllung kann nach Wahl von Sa-
phirACon durch Mangelbeseitigung oder Neuher-
stellung erfolgen. 
 

(5) SaphirACon ist berechtigt, die geschuldete Nach-
erfüllung davon abhängig zu machen, dass der 
Kunde den fälligen Rechnungsbetrag bezahlt. 
Der Kunde ist jedoch berechtigt, einen im Verhält-
nis zum Mangel angemessenen Teil des Rech-
nungsbetrags zurückzubehalten. 
 

(6) Schlägt die Nacherfüllung nach dem zweiten 
Nacherfüllungsversuch fehl oder ist die Nacher-
füllung mit wirtschaftlich vertretbarem Aufwand 
unmöglich, so ist der Kunde zur Minderung be-
rechtigt. Ein Rücktritt vom Vertrag durch den Kun-
den ist ausgeschlossen, es sei denn SaphirACon 
handelt mit Arglist oder Vorsatz. Der Kunde hat 
SaphirACon die zur geschuldeten Nacherfüllung 
erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben, ins-
besondere geeigneten Zugriff auf betroffene IT-
Systeme/Software zu ermöglichen. 

 
(7) Stellt sich nach Inanspruchnahme von SaphirA-

Con nachträglich heraus, dass kein Gewährlei-
stungsfall vorliegt, ist der Kunde verpflichtet, Sa-
phirACon den Aufwand der Mängelfeststel-
lung/Mängelbeseitigung zu ersetzen. 

 
(8) Mängelansprüche verjähren nach Ablauf von 12 

Monaten, gerechnet ab dem Tag der Abnahme. 
Die vorstehenden Verjährungsfristen gelten auch 
für den Ersatz von Mangelfolgeschäden, soweit 
keine Ansprüche aus Delikt geltend gemacht wer-
den. Für Ansprüche aus Delikt gilt die gesetzliche 
Verjährungsfrist. 

 
11. Leistungsstörungen bei Dienstleistungen 

 
(1) Wird eine Dienstleistung nicht vertragsgemäß er-

bracht und hat SaphirACon dies zu vertreten, so 
ist SaphirACon verpflichtet, die Dienstleistung 
ganz oder in Teilen ohne Mehrkosten für den 

Kunden innerhalb angemessener Frist zu erbrin-
gen, es sei denn dies ist nur mit unverhältnismä-
ßigem Aufwand möglich. 
 

(2) Der Anspruch nach Ziffer 11 Absatz (1) besteht 
nur, wenn der Kunde die Leistungsstörung 
schriftlich und unverzüglich, spätestens aber bis 
zum Ablauf von zwei Wochen nach Kenntnis rügt, 
soweit nichts Abweichendes in der Auftragsbe-
stätigung vereinbart ist. 

 
12. Haftung 

 
(1) Auf Schadensersatz und Ersatz der vergeblichen 

Aufwendungen im Sinne des § 284 BGB haftet 
SaphirACon unbeschränkt, soweit die Schadens-
ursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 
beruht. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen 
von wesentlichen Pflichten beschränkt sich die 
Haftung von SaphirACon auf den vorhersehba-
ren, vertragstypischen Schaden. Bei leicht 
fahrlässiger Pflichtverletzung von nicht vertrags-
wesentlichen Pflichten haftet SaphirACon nicht.  
 

(2) Bei notwendiger Wiederherstellung von Daten 
oder Komponenten haftet SaphirACon nur für 
denjenigen Aufwand, der für die Wiederher-
stellung bei ordnungsgemäßer Datensicherung 
und Ausfallvorsorge durch den Kunden 
erforderlich ist. Bei leichter Fahrlässigkeit tritt 
diese Haftung nur ein, wenn der Kunde vor dem 
Störfall eine der Art der Daten und Komponenten 
angemessene Datensicherung und Ausfallvor-
sorge durchgeführt hat. 
 

(3) Die Haftungsbeschränkung gem. Abs. 1 gilt nicht 
bei der Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit, die SaphirACon zu vertreten hat. Die 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie 
aufgrund sonstiger zwingender Regelungen 
bleibt unberührt. 
 

(4) In keinem Fall haftet SaphirACon über die 
gesetzlichen Ansprüche hinaus. Soweit die 
Haftung von SaphirACon beschränkt oder 
ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die 
persönliche Haftung der Mitarbeiter von 
SaphirACon sowie für deren Vertreter und 
Erfüllungsgehilfen. 
 

13. Urheber- und Lizenzrechte 
 
(1) Ist Gegenstand des Auftrags die Erstellung von 

Software (Codierung neuer Programme oder 
Anpassung bestehender Programme) erwirbt der 
Kunde ein einfaches, örtlich nicht beschränktes 
Recht zur Nutzung der Software. 
 

(2) SaphirACon ist nicht verpflichtet, dem Kunden ein 
Vervielfältigungsstück (Datenträger) zu beschaf-
fen. Ausreichend ist, wenn SaphirACon dem 
Kunden das Recht verschafft, die Software auf 
seinem System zu installieren. 

 
(3) Ein Recht zur Weitergabe von Nutzungsrechten 

besteht nicht. Im Falle der berechtigten 
Weitergabe ist SaphirACon gegenüber dem 
neuen Nutzungsrechtsinhaber aber weder zur 
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Pflege und Support noch zur Anpassung der 
Software verpflichtet. 

 
(4) Das eingeräumte Nutzungsrecht berechtigt nicht 

zur Veränderung, Bearbeitung, Rückübersetzung 
in den Quellcode oder andere Codeformen 
(Dekompilierung) sowie der Rückerschließung 
der verschiedenen Herstellungsstufen (Reverse-
Engineering) der Software. 
 

(5) SaphirACon bleibt auch nach Abnahme/Er-
bringung der Dienstleistung Inhaberin aller 
Urheberrechte einschließlich des dazugehörigen 
Dokumentationsmaterials, auch wenn der Kunde 
die Software verändert oder mit seinen eigenen 
Programmen und/oder den eines Dritten 
verbindet. 
 

(6) Änderungen und Erweiterungen von Programm-
codes, die Gegenstand eines Auftrags werden, 
gehen in das Eigentum von SaphirACon über. 
Urheberrechte entstehen direkt bei SaphirACon. 

 
(7) Der Quellcode verbleibt bei SaphirACon. 

SaphirACon ist verpflichtet, diesen sicher 
aufzubewahren. Der Kunde darf den Quellcode 
ohne vorherige schriftliche Zustimmung von 
SaphirACon nicht Dritten zur Kenntnis geben. 
SaphirACon wird die Zustimmung nach 
vorstehendem Satz nicht entgegen Treu und 
Glauben verweigern. 
 

14. Abtretung 
 
Die Abtretung von Ansprüchen, die dem Kunden 
aus der Geschäftsverbindung gegen SaphirACon 
zustehen, ist ausgeschlossen. 
 

15. Rücktritt 
 
(1) SaphirACon ist über die gesetzlichen und die in 

diesen AGB vorgesehenen Rücktrittsrechte 
hinaus zum Rücktritt vom Vertrag, bei 
Dauerschuldverhältnissen zur fristlosen 
Kündigung berechtigt, wenn 
 
a) der Kunde mit der Zahlung der Vergütung in 

Verzug gerät und die Zahlung trotz 
Zahlungsaufforderung nicht innerhalb von 7 
Werktagen ab Zugang der Zahlungsauf-
forderung vollständig leistet, 

b) beim Kunden Zahlungsunfähigkeit eintritt,  
c) der Kunde seine Zahlungen einstellt,   
d) über sein Vermögen die Eröffnung eines 

Insolvenzverfahrens beantragt wird,  
e) die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens 

über das Vermögen mangels Masse 
abgewiesen wird,  

f) eine wesentliche Verschlechterung der 
Vermögensverhältnisse des Kunden eintritt 
oder einzutreten droht und hierdurch die 
Erfüllung einer Verpflichtung gegenüber 
SaphirACon gefährdet ist; der Kunde wird 
SaphirACon frühzeitig über eine drohende 
Zahlungsunfähigkeit informieren, 

g) der Kunde gegen seine Mitwirkungsver-
pflichtung gemäß Ziff. 5 nach Ablauf einer zur 

Vornahme der Mitwirkungshandlung in 
Textform gesetzten Nachfrist verstößt. 

 
(2) Sofern SaphirACon vom Vertrag zurücktritt oder 

ihn kündigt, hat der Kunde die hierdurch 
entstehenden Schäden zu ersetzen, es sei denn, 
er hat die Entstehung der Rücktritts- bzw. 
Kündigungsrechte nicht zu vertreten. 

 
16. Datenschutzhinweise 
 
(1) SaphirACon wird mit dem Kunden 

datenschutzrechtlich notwendige Vereinbarun-
gen für den Umgang mit personenbezogenen 
Daten abschließen.  
 

(2) Unbeschadet des vorstehenden Absatzes (1) 
nimmt der Kunde Folgendes zur Kenntnis: Die 
Erhebung und Verwendung von personenbe-
zogenen Daten von Kunden erfolgt ausschließlich 
im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen, 
insbesondere unter Berücksichtigung des 
geltenden Datenschutzrechts, der europäischen 
Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) so-
wie dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der 
gesonderten Datenschutzerklärung. 
 

(3) Der Kunde nimmt zur Kenntnis und ist damit 
einverstanden, dass im Auftrag von SaphirACon 
die Datenverarbeitung auch durch ein 
verbundenes Unternehmen oder einen 
Kooperationspartner erfolgen kann. 
 

(4) Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden 
die Daten unter Berücksichtigung der steuer- und 
handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gespei-
chert. Nach Ablauf der Aufbewahrungsfristen 
werden die Daten gelöscht, sofern der Kunde 
einer weitergehenden Verarbeitung und Nutzung 
nicht zugestimmt hat. 

 
17. Vertraulichkeit 
 

Der Kunde und SaphirACon verpflichten sich 
gegenseitig, alle vertraulichen Informationen und 
Betriebsgeheimnisse des jeweils anderen 
Vertragspartners, die dieser auf Grund der 
Vertragsanbahnung und -erfüllung der jeweils 
anderen Seite zugänglich macht, zeitlich 
unbegrenzt vertraulich zu behandeln und nur im 
Rahmen der vereinbarten Auftragsbestimmun-
gen zu verwenden. 

 
18. Schlussbestimmungen 
 
(1) SaphirACon behält sich das Recht vor, diese AGB 

jederzeit ohne Angabe von Gründen für die 
Zukunft zu ändern. Maßgebend ist die jeweils bei 
Abschluss des jeweiligen Vertrags gültige 
Fassung der AGB. Änderungen oder 
Ergänzungen der Bestimmungen des zwischen 
den Parteien geschlossenen Vertrages bedürfen 
zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt 
auch für die Aufhebung des Schrift-
formerfordernisses. 
 



   
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der SaphirACon GmbH Stand August 2024               Seite 5 von 5 
 

(2) Für die Rechtsbeziehungen zwischen dem 
Kunden und SaphirACon gilt das Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen 
des UN-Kaufrechts finden keine Anwendung. 
 

(3) Ausschließlicher – auch internationaler 
Gerichtsstand für alle sich aus dem 
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar 
ergebenden Streitigkeiten ist Stuttgart. 
SaphirACon ist jedoch in allen Fällen auch 
berechtigt, Klage am Ort der Leistungserbringung 
gemäß diesen AGB bzw. einer vorrangigen 
Individualabrede oder am allgemeinen 
Gerichtsstand des Kunden zu erheben. 
Vorrangige gesetzliche Vorschriften, insbeson-
dere zu ausschließlichen Zuständigkeiten, 
bleiben unberührt. 
 

(4) Sollte eine Bestimmung in diesen AGB oder eine 
Bestimmung im Rahmen sonstiger 
Vereinbarungen zwischen SaphirACon und dem 
Kunden unwirksam sein oder werden, so wird 
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen 
Bestimmungen dieser AGB oder sonstiger 
Vereinbarungen nicht berührt. Anstelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren 
Bestimmungen treten, soweit vorhanden, die 
gesetzlichen Vorschriften. 

 
 
 
 


